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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Lerchenberg am 
Donnerstag, 30.06.2022, 19:00 Uhr, 

Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Hindemithstr. 1 (ehem. KiTa), 55127 Mainz 
 
 
Tagesordnung 
 
 
a) öffentlich 
 
 
Anträge 
 
1. Namensgebung für den Weg zur städtischen Kindertagesstätte (Grüne) 
 
2. Aufstellung von Mülltonnen zur Altglas- und Biomüllentsorgung in der Gustav-Mahler-

Straße (Grüne) 
 
3. Sicherstellung der ÖPNV-Versorgung im Bereich Lerchenberg Mitte während der Bau-

phase der Mainzer Wärme Plus (MWP) (SPD,CDU,ÖDP) 
 
4. Instandsetzung der Spielplatz-/Ruhezone am Lenauweg (CDU) 
 
5. Wegebenennung zu Ehren von Dr. Ulrich Eicheler und Harry Zeuner (CDU) 
 
 
Anfragen 
 
6. Festsetzung der Bodenrichtwerte in Mainz-Lerchenberg (CDU) 

 
 

7. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 7.1. Verbesserung des Radwegenetzes (CDU) 
 
8. Sachstandsberichte 
 8.1. Sachstandsbericht zum Antrag 1239/2021 Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg 
 
9. Beschlussvorlagen 
 9.1. Einkaufszentrum (EKZ) Mainz-Lerchenberg 
 
10. Mitteilungen und Verschiedenes 

 
 
11. Einwohnerfragestunde 



 

 
12. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
13. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
14. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
 
 
Mainz, 23.06.2022 
 
gez. Sissi Westrich 
Ortsvorsteherin 
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Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

0805/2022 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

61/68 31.05.2022  
 
 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg Kenntnisnahme 30.06.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zum Antrag 1239/2021 Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg 
hier: Konzept zur Versorgung des Lerchenberg mit Gemeinschafts-Ladestation für E-Autos 
 
 
Mainz, 07.06.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 
 
 

Sachstandsbericht: 
 

Die Förderung von Elektromobilität und der hierfür erforderlichen Ladeinfrastruktur stellt einen 
wichtigen Baustein einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung in Mainz dar. Die Landeshauptstadt 
Mainz steht aktuell im engen Austausch mit den Mainzer Stadtwerken bezüglich der zukünftigen 
Konzeptionierung von Elektro-Ladeinfrastruktur auf öffentlichen sowie insbesondere auf halböf-
fentlichen und privaten Flächen. Die bauliche Situation in Teilen von Mainz-Lerchenberg, in de-
nen privaten Stellplätze/ Garagenhöfe nicht direkt an die dazugehörigen Wohnhäuser angrenzen, 
ist bekannt und findet bei den Überlegungen selbstverständlich Beachtung. 
 
Sobald diesbezüglich nähere Informationen vorliegen, wird die Verwaltung den Ortsbeirat ent-
sprechend informieren. 
 

Ö  8.1Ö  8.1Ö  8.1Ö  8.1Ö  8.1Ö  8.1



Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

0824/2022 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

61/14 12 Ler 3 07.06.2022  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 21.06.2022 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg Anhörung 30.06.2022 Ö 

Jugendhilfeausschuss Kenntnisnahme 06.07.2022 Ö 

Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 07.07.2022 Ö 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Vorberatung 12.07.2022 Ö 

Stadtrat Entscheidung 20.07.2022 Ö 

 
Betreff: 
Einkaufszentrum (EKZ) Mainz-Lerchenberg  
hier: - Beschluss des Gestaltungshandbuches zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen  
          - Beschluss der Förderrichtlinie zur Förderung privater Instandsetzungsmaßnahmen 
          - Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 200.000 € im Rahmen des 
            Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt – Sozialer Zusammenhalt" 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 14.06.2022 
 

gez.                          gez. 
Marianne Grosse                                         Dr. Eckart Lensch 
Beigeordnete                                                Beigeordneter 
 
Mainz, 21.06.2022 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Günter Beck 
Bürgermeister 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtvorstand, der Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg, der Jugendhilfeausschuss, der Bau- und 
Sanierungsausschuss, der Ausschuss für Finanzen und Beteiligung empfehlen, der Stadtrat be-
schließt das Gestaltungshandbuch zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen im Einkaufszent-
rum Mainz-Lerchenberg sowie die Förderrichtlinie zur Förderung privater Instandsetzungsmaß-
nahmen im Bereich der Gebäudefassaden. Zusätzlich werden außerplanmäßige Mittel in Höhe 
von 200.000 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt – Sozialer 
Zusammenhalt" bereitgestellt.  

Ö  9.1Ö  9.1Ö  9.1Ö  9.1Ö  9.1Ö  9.1
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Sachverhalt 
1. Anlass und Sachverhalt 
 
Der Stadtteil Lerchenberg ist eines von drei Regionalfenstern im Rahmen des Städtebauförder-
programms "Soziale Stadt – Sozialer Zusammenhalt" in der Stadt Mainz. In den Analysen zum 
Integrierten Entwicklungskonzept wurde die Umgestaltung des Einkaufszentrums als wichtigste 
Maßnahme für den gesamten Stadtteil identifiziert. 
 
Im Kontext einer Planungswerkstatt, die im Jahr 2015 stattfand, wurden die Eigentümer:innen 
und Gewerbetreibende des Einkaufszentrums an einen "Runden Tisch" geladen. Dieses Beteili-
gungsverfahren fand im März 2015 vor der 1. Planungswerkstatt statt und wurde hauptsächlich 
der Analyse von Stärken und Schwächen des Einkaufszentrums sowie der Vorstellung der Aufga-
benstellung der Planungswerkstatt gewidmet. Ende des Jahres 2015 wurde daraufhin die Pla-
nungswerkstatt mit dem Ziel durchgeführt, im Rahmen des diskursiven Verfahrens ein schrittwei-
se umsetzbares Konzept zur zeitgemäßen Erweiterung, Aufwertung und Sanierung des Einkaufs-
zentrums zu erarbeiten. Von besonderer Bedeutung waren dabei die Erhöhung der Aufenthalts-
qualität, die Aufwertung der öffentlichen Bereiche sowie die Schaffung von Barrierefreiheit im 
Einkaufszentrum selbst sowie in seiner unmittelbaren Umgebung. Darüber hinaus soll ein ergän-
zendes Angebot an weiteren Einzelhandelsflächen insbesondere für einen Lebensmittelvollsorti-
menter sowie ergänzend einen Lebensmitteldiscountmarkt geschaffen werden. Das Ergebnis die-
ser Planungswerkstatt stellte einen städtebaulichen Rahmenplan dar, der eine Orientierung für 
die langfristige Entwicklung des Einkaufszentrums bietet. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Einkaufszentrum Lerchenberg (Le 4)", für den der 
Stadtrat am 07.02.2018 den Beschluss gefasst hat, sollen parallel die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen geschaffen werden, um die angestrebten baulichen Entwicklungen und Ergänzun-
gen zu ermöglichen. 
 
In einem weiteren Schritt sollen die öffentlichen Flächen im Ladenzentrum sowie dessen Umfeld 
neu gestaltet werden. Da hierbei verschiedene Abhängigkeiten zu den baulichen Entwicklungen 
auf den privaten Flächen bestehen, ist diese Umgestaltung nicht in einem Zug möglich, sondern 
muss schrittweise erfolgen. Als erster Abschnitt wird derzeit die eigentliche Fußgängerpassage 
neu gestaltet und barrierefrei hergestellt. 
 
Neben der Aufwertung des öffentlichen Raumes ist ebenso eine ansprechende Wirkung privater 
Gebäude von hoher Bedeutung. Daher wurde zum Zwecke der Attraktivierung und Modernisie-
rung der bestehenden Bebauung ein Gestaltungshandbuch zur äußeren Gestaltung baulicher 
Anlagen im Einkaufszentrum Mainz-Lerchenberg erarbeitet, welches zukünftig bei der Sanierung 
von Fassaden herangezogen werden soll. Der besondere noch aus der Entstehungszeit vorherr-
schende Charakter, soll durch die Vorgaben des Gestaltungshandbuches auch zukünftig beibe-
halten werden.  
 
Die Attraktivitätssteigerung der Einkaufspassage soll einen Beitrag leisten, die lokale Nahversor-
gung zu stärken sowie langfristig zu sichern. Durch die Schaffung attraktiver Aufenthaltsbereiche, 
sollen zukünftig Begegnung und Austausch gefördert werden. 
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2. Lösung 
 
Das Gestaltungshandbuch hat zum Ziel, die Sanierung und Aufwertung des Einkaufszentrums zu 
leiten. Somit soll die räumliche Wirkung und Einheit des Einkaufszentrums wiederhergestellt und 
gestärkt werden.  Vorhandene Gestaltungsmängel sollen im Rahmen von Erneuerungs- oder Um-
baumaßnahmen im Sinne des Gestaltungshandbuches beseitigt werden. Der Gebäudebestand 
ist zu erhalten und zu pflegen. 
 
Bei dem Gestaltungshandbuch handelt es sich um ein informelles Planungsinstrument und somit 
nicht um eine Satzung. Das Handbuch dient als unverbindliche Richtlinie. Das Gestaltungshand-
buch soll zusammen mit der Förderrichtlinie private Investitionen durch das Städtebauförderpro-
gramm "Soziale Stadt – Sozialer Zusammenhalt" anstoßen und den privaten Bauherr:innen einen 
Handlungsrahmen aufzeigen. 
 
Im Rahmen des laufenden Bebauungsplanverfahrens "Einkaufszentrum Lerchenberg (Le 4)" wird 
geprüft, welche maßgeblichen Gestaltungsvorgaben durch eine entsprechende Festsetzung im 
Bebauungsplan Verbindlichkeit erlangen. 
 
 
3. Geltungsbereich des Gestaltungshandbuches 
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt durch 
 
 die Regerstraße im Norden, 
 die Brucknerstraße im Osten, 
 die Hindemithstraße im Süden, 
 den Brunnen Lerchenberg im Westen. 
 
 
4. Verfahren 
 
Für die Erarbeitung des Entwurfes eines Gestaltungshandbuches wurde das Architekturbüro 
AV1 ARCHITEKTEN GMBH beauftragt. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme wurde eine erste 
Entwurfsfassung erstellt. 
 
Diese Fassung wurde der Öffentlichkeit im Aushangverfahren vorgestellt. Die eingegangenen Stel-
lungnahmen wurden geprüft und wurden soweit erforderlich innerhalb des Gestaltungshandbu-
ches berücksichtigt. Der Vermerk über die Bürgerinformation ist der Vorlage beigefügt. 
 
Die überarbeitete Fassung des Gestaltungshandbuches zur äußeren Gestaltung baulicher 
Anlagen im Einkaufszentrum Mainz-Lerchenberg sowie die dazugehörige Förderrichtlinie zur För-
derung privater Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Gebäudefassaden kann nunmehr 
abschließend beschlossen werden. 
Im Anschluss wird die Förderrichtlinie durch den Fördergeber (hier durch die ADD) bestätigt, um 
diese daraufhin veröffentlichen zu können. 
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5. Förderung privater Bauherr:innen 
 
Um einen Anreiz für die dortigen Anlieger:innen zu bieten, zeitnah in die Instandsetzung der Fas-
saden zu investieren, wurden hierzu innerhalb des Förderprogramms "Soziale Stadt – Sozialer 
Zusammenhalt" (Regionalfenster Lerchenberg) im Jahresförderantrag 2021 Fördermittel in Höhe 
von 200.000 € beantragt, welche zur Förderung privater Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich 
der Gebäudefassaden auf Grundlage des Gestaltungshandbuches genutzt werden sollen. 
 
Für jede der im förderfähigen Bereich befindlichen Liegenschaften (insg. 19) stehen somit pro 
Liegenschaft bis zu 10.000 € (max. 40 % der förderfähigen Kosten) als nicht zurückzahlbarer Zu-
schuss zur Verfügung. 
 
Als Grundlage für diese Förderung wurde eine Förderrichtlinie erarbeitet, in welcher alle Voraus-
setzungen und Fristen geregelt werden. Diese ist der Vorlage beigefügt. 
 
 
6. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
Aus den Planungsinhalten des Gestaltungshandbuches sind keine geschlechtsspezifischen Fol-
gen erkennbar. 
 

 
 
Finanzierung 
7. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die zur Umsetzung benötigten Fördermittel in Höhe von 200.000 € werden außerplanmäßig auf 
dem PSP-Element 7.000.493.740 - SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum und dem Sachkonto 
01200001 bereitgestellt. 
Da die Maßnahme Teil des Förderprogramms "Soziale Stadt – Sozialer Zusammenhalt" ist, wird 
durch die Förderung mit Erträgen in Höhe von 66,67 % der förderfähigen Kosten gerechnet. 
 
 
 
Anlagen 

- Gestaltungshandbuch 
- Begründung zum Gestaltungshandbuch 
- Vermerk Bürgerinformation 
- Förderrichtlinie 
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Begründung  
 
zum Gestaltungshandbuch zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen im Einkaufszent-
rum Mainz-Lerchenberg 
 

Inhalt 
1. Erfordernis und Zielsetzung des Gestaltungshandbuches ...............................................................3 

2.  Erweiterungen und Aufstockungen .................................................................................................4 

3. Anforderungen an die Gestaltung baulicher Anlagen ......................................................................4 

3.1  Fassaden ...................................................................................................................................4 

3.2  Fenster und Türen ......................................................................................................................5 

3.3  Werbeanlagen ............................................................................................................................6 

3.4  Markisen und Vordächer ............................................................................................................6 

3.5  Balkone, Brüstungen und Wintergärten ......................................................................................7 

3.6  Dächer und Dachaufbauten ........................................................................................................7 
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1. Erfordernis und Zielsetzung des Gestaltungshandbuches 
 

Der Mainzer Ortsbezirk Mainz-Lerchenberg ging aus der sogenannten "Jubiläums-
siedlung" hervor, die anlässlich der Zweitausendjahrfeier der Stadt Mainz gegrün-
det wurde und dem Zweck diente, der Wohnungsknappheit aufgrund der Zerstö-
rungen im zweiten Weltkrieg zu entgegnen. 

 
Das heutige Stadtbild ist somit überwiegend geprägt durch Wohnungsbebauun-
gen in Form von Einfamilien- und Reihenhäusern im Westen und Nordwesten, 
mehrgeschossigen Zeilenbauten im Süden, Wohnhochhäusern im Norden und 
dem ZDF Sendezentrum im östlichen Teil des Bezirks. 

  
Dadurch kommt dem Einkaufszentrum von Mainz-Lerchenberg eine besondere 
Rolle zu, da es der einzige Ort innerhalb des Ortsbezirks ist, in dem städtisches 
Leben stattfindet, wo Einzelhandel, Kleingewerbe und das Wohnen an einem Ort 
zusammenkommen. Diesen städtischen Ort zu erhalten, zu gestalten und räum-
lich zu fördern ist das Ziel dieses Gestaltungshandbuches. 

 
Die Errichtung des Einkaufszentrums aus einer Hand führte zu einer Einheitlich-
keit in Gestalt und Funktion. Aus der kleinteiligen Aufteilung in Einzeleigentum re-
sultieren individuelle Veränderungen und damit auch ein Auflösen prägender Cha-
rakteristika. Das Einkaufszentrum zeigt sich, der Planungsphilosophie seiner Ent-
stehungszeit folgend, introvertiert. Die geöffneten Fassaden sind auf den innen-
liegenden Fußgängerbereich ausgerichtet, während die nach außen gerichteten 
Fassaden wie Rückseiten wirken. Das Einkaufszentrum, welches 1970 fertigge-
stellt wurde, wird durch Flachbauten unterschiedlicher Höhe geprägt, die im Ge-
samterscheinungsbild heterogen wirken. Die Fassaden befinden sich weitestge-
hend im Zustand der Entstehungszeit. Die Zeilenbauten sind im Erdgeschoss des 
Fußgängerbereiches verputzt und mit Verblendmauerwerk versehen. In den obe-
ren Geschossen und an den Rückseiten sind die Bauten von einer vorgehängten 
Fassade mit pyramidenförmigen Kunststoffkacheln geprägt, die teilweise einen 
schlechten Zustand aufweist. 

 
Durch die Sanierung und Aufwertung der Gebäude des Einkaufszentrums anhand 
dieses Gestaltungshandbuchs soll die vorhandene räumliche Wirkung und Einheit 
gesichert werden. Durch die Schaffung eines attraktiven Umfeldes, werden zu-
künftig Begegnung und Austausch gefördert sowie die Attraktivität des Einkaufs-
zentrums erhöht. 

 
Um diese Zielsetzung zu erreichen, sind die vorhandenen Gestaltungsmängel im 
Rahmen von Erneuerungs- oder Umbaumaßnahmen im Sinne des Gestaltungs-
handbuches zu beseitigen. Der Gebäudebestand ist zu erhalten und zu pflegen. 
Werden Veränderungen oder Erweiterungen (bspw. Aufstockungen) erforderlich, 
müssen sich diese gestalterisch nach den Vorgaben des Gestaltungshandbuches 
richten, sodass der ursprüngliche Charakter des Einkaufszentrums, bei gleichzei-
tiger Aufwertung, gewahrt bleibt. 
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2.  Erweiterungen und Aufstockungen 
 

Die zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten ergeben sich aus den Festsetzungen 
des jeweils geltenden Baurechts. Aktuell befindet sich im Bereich des Einkaufs-
zentrums der Bebauungsplan "Einkaufszentrum Lerchenberg (Le 4)" in Aufstel-
lung. Durch die Weiterentwicklung des Einkaufszentrums mit der Schaffung weite-
rer Flächen, soll das vorhandene Einzelhandelsangebot ergänzt und die Versor-
gung des Quartiers optimiert werden. Ergänzende Einzelhandelsbetriebe können 
einen wichtigen Beitrag zu einer hohen Frequentierung des Einkaufszentrums leis-
ten, von welcher auch die bestehenden Betriebe profitieren können. 

 
Nach dem aktuellen Planungsrecht darf im südlichen Teil des Einkaufszentrums 
die bestehende eingeschossige Bebauung auf insgesamt zwei Vollgeschosse auf-
gestockt werden. Im nördlichen Bereich lässt das aktuelle Planungsrecht eine 
Aufstockung der Bestandsgebäude auf bis zu drei Vollgeschosse zu. Zukünftig 
soll durch den aktuell in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan "Einkaufszent-
rum Lerchenberg (Le 4)" eine Aufstockung auf bis zu vier Vollgeschosse ermög-
licht werden. Bei Aufstockungen sind die zulässigen Höhenentwicklungen den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entnehmen. Sie fügen sich städtebaulich 
in die vorhandene Umgebungsbebauung ein. Durch die mögliche Höhenentwick-
lung wird weiterhin eine natürliche Belichtung und Belüftung des Einkaufszent-
rums gewährleistet. Die im vorliegenden Gestaltungshandbuch getroffenen Ge-
staltungsvorgaben sind auch auf die möglichen Aufstockungen anzuwenden. 
 

3. Anforderungen an die Gestaltung baulicher Anlagen 

3.1  Fassaden 
  

Innerhalb des Gestaltungshandbuches wird zwischen Innen- und Außenfassaden 
unterschieden. Der innere Bereich wird durch die Fassadenfronten der Fußgänger-
zone definiert. Die Fassadenfronten zu der Regerstraße und Hindemithstraße, als 
auch die Fassadenfronten in den Durchgängen bilden den äußeren Bereich. 
 
Für die zukünftige Herstellung einer ansprechenden zeitlosen Gestaltung des Ein-
kaufszentrums und zur Vermeidung der Entstehung eines Kontrastes zu der vor-
herrschenden Bestandsverkleidung, werden innerhalb des Gestaltungshandbu-
ches Regelungen zum Verputz von Außenwänden sowie Sockelverkleidungen bei 
Innenfassaden getroffen und gemusterte, dekorative oder modische Putzarbeiten 
und sonstigen Verkleidungen ausgeschlossen. Dabei wird der Charakter der Ent-
stehungszeit durch zeitgemäße Materialien wiederaufgenommen und ein Einfü-
gen in die Gestalt der Umgebungsbebauung gewährleistet. Durch die festgelegte 
Strukturierung der Fassadenflächen mithilfe einer Gliederung, soll ein einheitli-
ches Erscheinungsbild erzeugt werden. 

 
Die Errichtung von Glasbausteinen wird ausgeschlossen, da diese unter Betrach-
tung der Umgebungsbebauung untypisch und in dem stark frequentierten Bereich 
des Einkaufszentrums aufgrund der Einsehbarkeit ungeeignet sind. 

 
Fensterbänke tragen im Besonderen zur äußeren Gestaltung der Fenster als we-
sentliche Merkmale strukturierter Fassaden bei. Damit die Fensterbänke nicht 
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dominierend in Erscheinung treten und sich in die Fassadenflächen einfügen, wird 
innerhalb des Gestaltungshandbuches deren Gestaltung geregelt. 

 
Durch die Festlegung der Farbgebung der Fassadenflächen, soll ebenfalls die Be-
standssituation der Entstehungszeit wiederaufgegriffen werden. Gleichzeitig er-
hält die schmale Einkaufspassage durch die Farbwahl eine aufhellende Wirkung. 
Das durch die Farbgebung entstehende einheitliche Erscheinungsbild fördert die 
geschlossene Wirkung und die räumliche Zusammengehörigkeit der verschiede-
nen Bereiche des Einkaufszentrums. Des Weiteren heizen sich hellen Farbtöne, im 
Vergleich zu dunklen Fassadenflächen, im Sommer thermisch weniger stark auf 
und tragen somit zu einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch klimatisch 
günstige Verhältnisse bei. 

 

3.2  Fenster und Türen 
 

Die Festlegung der Bauweise von Schaufensterkonstruktionen dient der Errichtung 
filigraner Glasfassaden, die zu einem attraktiven Erscheinungsbild des Einkaufs-
zentrums beitragen. Die gewählte Bauweise fügt sich in die bestehenden Fenster-
konstruktionen des Einkaufszentrums ein. 
 
Damit sich die Schaufenster optisch von der restlichen Fassadenfläche absetzen 
und durch die Besucher:innen des Einkaufszentrums gut einsehbar sind, wurde 
eine auskragende Ausführung gewählt, wie sie bereits im Bestand vorzufinden ist. 
 
Die getroffenen Regelungen zur Art der Verglasung der Fenster, dienen einer guten 
Lichtdurchlässigkeit für helle Innenräume und gewährleistet einen ungetrübten 
Blick von außen auf Ausstellungsobjekte. Im Bestand bilden die Fenster ein ein-
heitliches Erscheinungsbild, welches auch zukünftig beibehalten werden soll. 

 

Unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung im Bereich des Einkaufszent-
rums, wurden weitere Regelungen bezüglich der auszuführenden Fensterformate 
in den Obergeschossen getroffen. Die Farbwahl sowie die Abstimmung auf die da-
runterliegenden Schaufensterkonstruktionen sollen dazu beitragen, ein geordne-
tes und einheitliches Erscheinungsbild der gesamten Fassadenfläche zu gewähr-
leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden ergänzende Vorgaben zu außen lie-
genden Fensterläden, Rollläden und Jalousien getroffen. Insbesondere in den Erd-
geschosszonen können diese eine störende Wirkung auf das Erscheinungsbild 
entfalten, da diese Bereiche im direkten Blickfeld der Kund:innen des Einkaufs-
zentrums liegen. Aber auch in den Obergeschossen kann durch Fensterläden, 
Rollläden und Jalousien das einheitliche Erscheinungsbild durchbrochen werden, 
weshalb auch hier Regelungen notwendig sind. 
 
Die Regelungen zur Errichtung von Toren und Außentüren wurden auf die Ausfüh-
rung von Schaufensterkonstruktionen abgestimmt. Dabei sind neben den in 
Zeichnung 15 dargestellten Flügeltüren, ebenfalls Schiebetüren in Flucht der Fas-
sade möglich. 
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3.3  Werbeanlagen 
 

Aufgrund der Erweiterungsmöglichkeiten von Flächen für den Einzelhandel und 
Dienstleitungen, ist zukünftig mit einem höheren Bedarf an der Errichtung von 
Werbeanlagen zu rechnen. Um eine negative Wirkung durch ungeordnete Werbe-
anlagen auf das Erscheinungsbild des Einkaufszentrums im Bereich der Innenfas-
saden zu verhindern, wird hier die Zulässigkeit der Errichtung auf die Zonen be-
schränkt, die bereits heute für Werbeanlagen genutzt werden. Besonders präg-
nant ist hierbei ein "Band" von Werbeanlagen oberhalb der Schaufenster und Ein-
gänge. 

 

3.4  Markisen und Vordächer 
 

Vordächer sind entlang der Innenfassaden im Bestand bereits in den überwiegen-
den Bereichen des Einkaufszentrums vorhanden. Die Vordächer wurden ursprüng-
lich im gesamten Einkaufszentrum einheitlich errichtet (Größe, Material, Höhe). 
Diese Dächer stellen damit ein über alle Gebäude reichendes, verbindendes Ele-
ment dar. An wenigen Stellen wurde das vorhandene Vordach im Zuge von Sanie-
rungsmaßnahmen der Gebäude durch Abhängen der Unterseiten verändert. Die 
prägende einheitliche Wirkung bleibt aber dennoch in der gesamten Passage ge-
wahrt. 
 
Bei den gestalterischen Vorgaben zur Ausbildung des Vordaches werden die Pa-
rameter der ursprünglichen Errichtung aus der Entstehungszeit zu Grunde gelegt. 
Ziel ist es, dieses Erscheinungsbild langfristig aufrecht zu erhalten und die nach-
träglich vorgenommen Veränderungen bei künftigen Sanierungsarbeiten wieder 
auf die ehemals einheitliche Gestalt zurückzuführen. Veränderungen durch neue 
Materialien, Abhängen der Unterseiten, oder Änderung der Tragkonstruktion sol-
len hierdurch vermieden werden. 
 
Zur Aufwertung der Vordächer und zur Stärkung der räumlichen Wirkung des Ein-
kaufszentrums werden daher Regelungen zu Materialität, Höhenlage und Größen 
der zwingend zu errichtenden Vordächer getroffen. 
 
Das vorhandene "Kopfgebäude" am östlichen Ende der Passage stellt bei der Ge-
staltung der Vordächer eine Besonderheit dar. Dieses Gebäude wurde in den 
1990er Jahren nachträglich errichtet, um die vorhandene Ladenpassage zu erwei-
tern und zusätzliche Flächen für einen Lebensmittelmarkt herzustellen. Bezüglich 
seiner äußeren Gestaltung hebt es sich bereits von den übrigen Gebäuden in der 
Ladenpassage ab. Das vorhandene Vordach ist hier als transparentes Glasdach 
ausgebildet und befindet sich in einer anderen Höhenlage. Die gestalterischen 
Vorgaben für dieses Gebäude sind daher umlaufend nicht den Innenfassaden zu-
geordnet, sondern den übrigen Außenfassaden. 
 
Zusätzlich zu den zu errichtenden Vordächern, können zur Beschattung als optio-
nales Element Seilspannsegel angebracht werden. Die Seilspannsegel gewähr-
leisten eine großflächige Beschattung an heißen Sommertagen durch gestalte-
risch ansprechende und leicht zu bedienende Elemente. Durch die Vorgaben des 
Gestaltungshandbuches soll die Errichtung unterschiedlicher Elemente, wie zu-



____________ Gestaltungshandbuch Einkaufszentrum Lerchenberg___________________________________________ 

Q:\AMT61\Textverarbeitung\Pc3\SG2\Lener\3-039.II.docx 7 

sätzliche Markisen, zur Beschattung der Einkaufspassage ausgeschlossen und 
ein einheitliches Erscheinungsbild gefördert werden. 

  
Gestalterische Vorgaben zur Integration der Außenraumbeleuchtung in die Vordä-
cher sollen deren Ausführung gestalterisch steuern. Die einheitlich zu errichten-
den Vordächer sollen durch eine homogene Beleuchtung ergänzt werden. Ein 
Blinken von zusätzlicher Beleuchtung aufgrund von gesetzlichen Feiertagen und 
Festivitäten wurde ausgeschlossen, da diese Art von Lichtimmissionen in der Re-
gel sowohl von Passant:innen als auch von Anwohner:innen als störender wahr-
genommen werden als eine gleichmäßige Dauerbeleuchtung. 
 
Aufgrund der abweichenden Gebäudestellung des Kopfgebäudes im Osten, wird 
bezüglich des bereits vorhandenen Daches eine Ausnahmeregelung getroffen. 

 

3.5  Balkone, Brüstungen und Wintergärten 
 

Ein Ausschluss hervorspringender Balkone soll einer zusätzlichen Verschattung 
der schmalen Passage entgegenwirken und den Bestandscharakter beibehalten. 
Zusätzlich soll hierdurch die Durchbrechung der einheitlichen Fassadenflächen 
und damit die Erzeugung eines unruhigen Charakters des Einkaufszentrums ver-
hindert werden. Zwar ist der Wunsch nach Außenwohnbereichen verständlich, 
wegen der besonderen Enge in der Passage sind diese jedoch ungeeignet. 
 
Ergänzende Regelungen der Materialwahl von Brüstungen von Loggien sowie 
Sichtschutzblenden gewährleisten, dass diese nicht dominant in Erscheinung tre-
ten. 
 
Geschlossene Fassadenflächen werden in den Erdgeschosszonen ausgeschlos-
sen, da diese der Funktion der Erdgeschosszone als Bereiche für den Einzelhandel 
entgegenstehen würden. Ziel ist es, einen offenen Charakter innerhalb der Laden-
passage zu erzeugen. 

 

Da Wintergärten und Glasbauten untypisch für den Bereich des Einkaufszentrums 
sind und der prägende Charakter des Bestands erhalten werden soll, werden die-
se ausgeschlossen, bzw. ergänzende Regelungen zur Ausbildung getroffen. 
 

3.6  Dächer und Dachaufbauten 
 

Da die Dachflächen der Gebäude des Einkaufszentrums von den höheren Gebäu-
den in der Umgebung aus einsehbar sind und damit eine bedeutende Wirkung auf 
das Erscheinungsbild des Einkaufszentrums entfalten, werden Regelungen zu de-
ren Gestaltung getroffen. Die zulässige Dachform leitet sich aus dem Bestand so-
wie der näheren Umgebungsbebauung ab. Dachentwässerungen, Dachaufbauten, 
Solar- und Photovoltaikanlagen, Antennenanlagen sowie Dachflächenfenster bzw. 
Lichtkuppeln sind so zu errichten, dass sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus 
nicht einsehbar sind, da sie somit dem Sichtfeld von Passant:innen entzogen 
werden und der Entstehung einer ungeordneten Außenwirkung vorgebeugt wird.  
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Regelungen zur Ausführung von Attikaabschlüssen tragen zu einer hohen Stabili-
tät und Langlebigkeit sowie zu einem einheitlichen aus dem Bestand abgeleiteten 
Erscheinungsbild der gesamten Fassade bei. 
 
Eine wichtige Regelung innerhalb des Gestaltungshandbuches stellt ebenfalls die 
Begrünung von Flachdächern dar. Als natürliches Gestaltungselement, soll die 
Begrünung das Einkaufszentrum optisch aufwerten und die Attraktivität des 
Stadtbildes erhöhen. Die ästhetische Gestaltung der sonst unscheinbaren Dach-
flächen, wirkt sich insbesondere positiv auf die Wahrnehmung des Einkaufszent-
rums der Bewohner:innen der angrenzenden Hochhäuser aus. Neben diesen ge-
stalterischen Gründen, dient die Dachbegrünung der Rückhaltung von Regenwas-
ser sowie der Schaffung von Lebensraum für Insekten. Darüber hinaus heizt sich 
eine Dachbegrünung im Vergleich zu anderen Dachdeckungsmaterialien ther-
misch weniger stark auf und trägt somit auch zu einer klimatischen Aufwertung 
des Einkaufszentrums bei. 

 

 
 
 
 
Mainz,  
 
 
 
 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
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Richtlinie der “Stadtverwaltung Mainz“ 

zur Gewährung eines Kostenerstattungsbetrages  
bei Instandsetzungsmaßnahmen 

 der Fassaden privater Gebäude innerhalb des Fördergebiets  
“Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt Lerchenberg“ im Bereich  

des Einkaufszentrums 

 

 

 

Präambel 

 

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und ggf. des Bundes gewährt die Lan-
deshauptstadt Mainz (nachfolgend „Gemeinde“ genannt) einen Kostenerstattungsbetrag (Aus-
gleichsleistung) zu den Instandsetzungsmaßnahmen an privaten Gebäuden innerhalb des Förder-
gebiets “ Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt Lerchenberg“, genauer im Bereich des Einkaufs-
zentrums Lerchenberg (nachfolgend „Erneuerungsgebiet“ genannt) als Teilmaßnahme der städte-
baulichen Gesamtmaßnahme. Den genauen Geltungsbereich entnehmen Sie bitte der Anlage die-
ser Richtlinie. 
 
Unter Instandsetzung wird die Behebung von baulichen Mängeln gem. § 177 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 
3 BauGB verstanden, die auf eine Vernachlässigung der Instandhaltung der baulichen Anlagen zu-
rückzuführen sind und städtebaulich nachteilige Auswirkungen haben. Durch die durchgeführten 
Maßnahmen müssen entsprechend den Sanierungszielen die bestimmungsgemäße Nutzung oder 
der städtebaulich gebotene Zustand von Gebäuden und deren Außenanlagen wiederhergestellt wer-
den. 
 
 

§ 1  

 

Rechtsgrundlage 

 
Der Kostenerstattungsbetrag wird auf der Grundlage der Vorschriften des Zweiten Kapitels „Beson-
deres Städtebaurecht“ des BauGB und der Richtlinie zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung 
und Entwicklung (RL-StEE) in der jeweils gültigen Fassung sowie dieser Richtlinie gewährt. 
 
Grundsätzlich stellt die Gewährung eines Kostenerstattungsbetrages eine freiwillige Leistung der 
Gemeinde im Rahmen der Städtebauförderung dar, auf die auch bei Erfüllung aller Voraussetzun-
gen kein Rechtsanspruch besteht. 
 

 

§ 2 

 

Grundsätze zur Gewährung eines Kostenerstattungsbetrages 

 
1) Das Grundstück muss in dem Fördergebiet gelegen sein. 

 
2) Die Durchführung der einzelnen Instandsetzungsmaßnahmen muss im öffentlichen Interesse 

liegen und den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Gesamtmaßnahme entsprechen. 
 

3) Die Vorgaben des Fassadenkonzepts „Mainz Lerchenberg Einkaufszentrum – Fassadenkon-
zept (Stand: 09.05.2022)“ sind einzuhalten. 
 

4) Die Instandsetzungskosten müssen im Hinblick auf die Erhöhung des Gebrauchswertes und 
die Nutzungsdauer des Gebäudes unter Berücksichtigung seiner städtebaulichen Bedeutung 
und Funktion wirtschaftlich vertretbar sein. 
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5) Instandsetzungsmaßnahmen müssen grundsätzlich vor Baubeginn zwischen der Eigentums-
partei und der Gemeinde in einer sogenannten Instandsetzungsvereinbarung vertraglich gere-
gelt werden. Baubeginn ist die konkrete Beauftragung von Leistungen. Ausnahmsweise kann 
im Einzelfall nach vorheriger schriftlicher Zustimmung unschädlich vorzeitig mit dem Vorhaben 
begonnen werden. Planungsleistungen bleiben hiervon unberührt.  
 

6) Aus technischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen können Instandsetzungsmaßnahmen 
ausnahmsweise nach vorheriger Absprache mit der Gemeinde in mehreren Abschnitten durch-
geführt werden. 
 

7) Die Restnutzungsdauer des Gebäudes soll nach Durchführung der Instandsetzungsmaßnah-
men in der Regel eine Lebensdauer der Gebäudesubstanz von mindestens 30 Jahre gewähr-
leisten. Die Fassade ist 10 Jahre in dem geförderten Zustand zu erhalten. 

 
 

§ 3 

 

Berücksichtigungsfähige Kosten 

 
Berücksichtigungsfähig sind Kosten für bauliche Instandsetzungsmaßnahmen (einzelne Gewerke) 
im Bereich der Gebäudefassade, die zu einer erheblichen Verbesserung der äußeren Gestalt der 
Gebäude im Sinne einer Stadtbildaufwertung führen. Die baulichen Maßnahmen müssen den Vor-
gaben des Leitfadens „Mainz Lerchenberg Einkaufszentrum - Fassadenkonzept“ (Stand: 
09.05.2022) entsprechen. 

 
 

§ 4 

 

Nicht berücksichtigungsfähige Kosten 

 
1) Nicht berücksichtigungsfähig sind Kosten für Maßnahmen, die  

 den anerkannten Regeln der Technik nicht entsprechen, 
 den Gebrauchswert des Gebäudes insoweit verändern, als der Gebrauchswert infolge der 

Instandsetzung weit über den Anforderungen der Sanierung liegt (z.B. Luxusmodernisie-
rungen). 

 Finanzierungs- und Gerichtskosten 
 Abschreibungen 
 Gebühren, Abgaben, Versicherungen, Beiträge 
 

2) Für unterlassene Instandsetzung ist vorab ein Pauschalbetrag von 10 v.H. der anerkannten 
Kosten abzuziehen, es sei denn, dass die Eigentumspartei die unterlassene Instandsetzung 
nachweislich nicht zu vertreten hat. 

 
3) Die Umsatzsteuer, die nach § 15 Umsatzsteuergesetz als Vorsteuerabzug gilt, Skonti und sons-

tige Abzüge gehören nicht zu den berücksichtigungsfähigen Kosten. 
 

4) Die Auflistung ist nicht abschließend, weiteres kann aus dem § 44 LHO, der VV zu § 44 LHO 
sowie der RL-StEE (Abschnitt A Nr. 5.3 ff) entnommen werden. 
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§ 5 

 

Instandsetzungsmaßnahmen 

 
Unter Bezugnahme auf die Vorgaben des Leitfadens „Mainz-Lerchenberg Einkaufszentrum - Fas-
sadenkonzept“ (Stand: 09.05.2022) können die nachstehend exemplarisch genannten Instandset-
zungsmaßnahmen im Rahmen von Instandsetzungsvereinbarungen als Teilmaßnahmen Berück-
sichtigung finden: 
 

1. Rückbau der alten Fassadenverkleidung 
2. Maßnahmen im Bereich der Fenster (incl. Schaufenster und Türen) 
3. Maßnahmen im Bereich der Fassadenisolierung 
4. Maßnahmen im Bereich der Verputzarbeiten der Fassaden 

(incl. entsprechendem farblichen Anstrich) 
5. Maßnahmen im Bereich der vorhandenen Vordächer 

(ohne Kosten für den möglichen Sonnenschutz (Seilspannsegel). Die Kosten hierfür sind 
nicht förderfähig!) 

 
Die Berücksichtigung weiterer Teilmaßnahmen bleibt der Gemeinde vorbehalten, sofern diese mit 
den Zielen und Zwecken des Leitfadens „Mainz Lerchenberg Einkaufszentrum - Fassadenkonzept“ 
(Stand: 09.05.2022) im Einklang stehen.  
 

§ 6 

 

Höhe und Ermittlung des Kostenerstattungsbetrages 

 
1) Die Eigentumspartei hat grundsätzlich die Kosten der Instandsetzung selbst zu tragen.  

 
2) Der Kostenerstattungsbetrag soll grundsätzlich als eine auf den Einzelfall bezogene Pauschale 

gewährt werden (pauschalierter Kostenanteil).  
 
3) Im Rahmen der Anwendung dieser Richtlinie kann sich die Gemeinde an den berücksichti-

gungsfähigen Instandsetzungskosten durch Gewährung eines grundsätzlich nicht rückzahlba-
ren pauschalierten Kostenerstattungsbetrages beteiligen. Dieser beträgt je Liegenschaft max. 
40 v.H. der berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten (ohne Grundstücks- und Gebäuderest-
wert), jedoch höchstens 10.000,00 €. 

 
4) Die endgültige Festlegung des Kostenerstattungsbetrages erfolgt nach Durchführung der  

Instandsetzungsmaßnahmen auf der Grundlage der mit Verwendungsnachweis  
gem. Teil I/Anlage 4 Muster 5 zu § 44 Abs. 1 VV-LHO 
(https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung_2/Referat_21b/Staedtebau/Verwendungsna
chweis_-_fuer_Einzelvorhaben.doc) nachgewiesenen und von der Gemeinde geprüften 
Kosten. Der endgültige Kostenerstattungsbetrag wird durch einseitige Erklärung der Gemeinde 
Bestandteil der Instandsetzungsvereinbarung. 

 
5) Die Überschreitung der gemäß Instandsetzungsvereinbarung zugrundeliegenden Kosten be-

gründet grundsätzlich keinen Anspruch auf einen höheren Kostenerstattungsbetrag. 
 
6) Zusätzliche nicht vereinbarte Instandsetzungsmaßnahmen können grundsätzlich nicht berück-

sichtigt werden; diesbezüglich wird auf § 8 Abs. 7 dieser Richtlinie verwiesen.  
 

7) Eine Unterschreitung der veranschlagten Kosten begründet eine anteilige Ermäßigung des Kos-
tenerstattungsbetrages. 
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§ 7 

 

Zahlungsweise 

 
Der pauschalierte Kostenerstattungsbetrag wird nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnach-
weises mit Rechnungsbelegen und Auszahlungsnachweisen (z.B. mittels Kontoauszug) sowie nach 
Feststellung der vertragsmäßigen Durchführung der vereinbarten Instandsetzungsmaßnahmen ge-
leistet. 
 
 

§ 8  

 

Durchführung 

 
1) Der Antrag ist in schriftlicher Form beim Quartiermanagement des Regionalfensters Lerchen-

berg (Stadtverwaltung Mainz, Amt 51-Quartiermanagement Lerchenberg - Soziale Stadt, Post-
fach 3620, 55026 Mainz) über das dafür vorgesehene Antragsformular zuzüglich der in Abs. 2 
genannten Unterlagen zu stellen. 
  

2) Neben dem Antragsformular sind insbesondere folgende Unterlagen einzureichen, die zugleich 
Bestandteil der abzuschließenden Vereinbarung sind:  

 
 Amtlich beglaubigter Auszug aus dem Grundbuch 
 Auszug aus der Flurkarte des Liegenschaftskatasters 
 Detaillierte Maßnahmenbeschreibung (incl. Musterfotos) 
 ggf. Bauentwurf Maßstab 1:50 mit Leistungsverzeichnis 
 Kostenschätzung nach der DIN 276 (Vorkalkulation) 
 3 Vergleichsangebote (je beauftragter Leistung) 
 ggf. Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn 
 Formular „Zusatzerklärung zur privaten Instandsetzungsmaßnahme“ 
 Im Fall einer Eigentümergemeinschaft eine Handlungsvollmacht zugunsten des Antragstellers 

 
3) Die Eigentumspartei darf vor Abschluss der Instandsetzungsvereinbarung mit den Instandset-

zungsmaßnahmen grundsätzlich nicht beginnen. Ein Baubeginn vor Abschluss der Instandset-
zungsvereinbarung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Andernfalls ist die Gewäh-
rung eines Kostenerstattungsbetrages nicht mehr möglich. 

 
4) Die Eigentumspartei hat rechtzeitig vor Baubeginn die nach öffentlichem Recht erforderlichen 

Genehmigungen, insbesondere eine möglicherweise gebotene Baugenehmigung einzuholen. 
Ein Baubeginn ohne diese erforderlichen Genehmigungen führt zum Ausschluss der Gewäh-
rung eines Kostenerstattungsbetrages.  
Die Versagung einer Genehmigung mit der Konsequenz, dass die Instandsetzungsarbeiten ob-
jektiv nicht umgesetzt werden können, führt zu dem Recht der Vertragsparteien, von der In-
standsetzungsvereinbarung zurückzutreten. 

 
5) Mit der Durchführung der in der Instandsetzungsvereinbarung festgelegten Instandsetzungs-

maßnahmen ist unverzüglich nach Abschluss der Vereinbarung zu beginnen. Die Maßnahmen 
sind zügig durchzuführen und grundsätzlich innerhalb von einem Jahr zu beenden (inkl. Einrei-
chung des Verwendungsnachweises). Die Frist kann in begründeten Einzelfällen im Einverneh-
men mit der Gemeinde angemessen verlängert werden.  

 
6) Die Eigentumspartei hat für jede beauftragte Leistung jeweils drei Vergleichsangebote einzu-

holen, die dem Zuwendungsantrag beizufügen sind. 
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7) Änderungen gegenüber den in der Instandsetzungsvereinbarung festgelegten Instandset-

zungsmaßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde und ggf. der Anpas-
sung der Instandsetzungsvereinbarung. 

 
8) Den Abschluss der Instandsetzungsmaßnahmen hat die Eigentumspartei der Gemeinde unver-

züglich anzuzeigen und ihr zeitnah einen Verwendungsnachweis nebst Rechnungsbelegen und 
Auszahlungsnachweisen (z.B. mittels Kontoauszug) vorzulegen. 
Die Gemeinde ist berechtigt, die vertragsmäßige Durchführung vor Ort zu überprüfen. 

 
9) Stellt die Gemeinde fest, dass die der Eigentumspartei obliegenden Instandsetzungsmaßnah-

men nicht, nicht vollständig oder mangelhaft durchgeführt sind, so kann die Gemeinde insoweit 
die Nachholung, Ergänzung oder Nachbesserung binnen einer angemessenen Frist verlangen. 
Kommt die Eigentumspartei dem Verlangen nicht fristgemäß nach, so gilt § 11 Abs. 2 dieser 
Richtlinie entsprechend. 

 
 

§ 9  
 

Antrags- und Durchführungszeitraum 
 

1) Anträge können im Zeitraum vom 01.08.2022 bis 30.06.2023 gestellt werden. 
 

2) Die Maßnahme ist innerhalb eines Jahres ab Zugang des Bewilligungsbescheids durchzufüh-
ren. 
 
 

§ 10 

 

Sonstige Pflichten der Eigentumspartei 

 
1) Für die Unterhaltung und die Erhaltung des Zustandes der Gebäudefassade, für welches ein 

Kostenerstattungsbetrag gewährt wurde, gilt eine 10-jährige Zweckbindungsfrist. Die Frist be-
ginnt mit der Feststellung der vertragsmäßigen Durchführung der vereinbarten Instandset-
zungsmaßnahmen (vergl. § 7 dieser Richtlinie).  
Entsprechende Pflichten sind auf einen etwaigen Rechtsnachfolger zu übertragen. Die Ge-
meinde ist über eine Veräußerung innerhalb der Zweckbindungsfrist unverzüglich zu unterrich-
ten. 
 

2) Für die Zeit der Zweckbindungsfrist von 10 Jahren hat die Eigentumspartei sicherzustellen, dass 
die Gemeinde, die Aufsichtsbehörden und der Rechnungshof Rheinland-Pfalz berechtigt sind, 
Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und die Verwendung des ge-
währten Kostenerstattungsbetrages durch örtliche Erhebungen oder durch Beauftragte zu prü-
fen. Hierzu hat die Eigentumspartei die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. 
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§ 11 

 

Rechtsfolgen bei vorzeitiger Beendigung der Vereinbarung 

 
1) Erfolgt die Kündigung aufgrund von Umständen, welche die Eigentumspartei nicht zu vertreten 

hat, so kann die Eigentumspartei verlangen, dass die Gemeinde ihm die notwendigen Aufwen-
dungen erstattet, die ihm im Vertrauen auf die Durchführung der Vereinbarung entstanden sind.  
Die der Eigentumspartei aufgrund der Vereinbarung entstandenen Vorteile sind anzurechnen. 
Soweit vereinbarte Instandsetzungsmaßnahmen bereits durchgeführt sind, verbleibt es insoweit 
bei dem vereinbarten Kostenerstattungsbetrag und zwar in der Höhe des Anteils, der sich ergibt, 
in dem die Kosten der durchgeführten Maßnahmen gem. Verwendungsnachweis zu den der 
Vereinbarung zugrunde gelegten berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten ins Verhältnis ge-
bracht werden. 
Ausgezahlte Beträge, die diese Höhe überschreiten, sind innerhalb von 30 Tagen nach Fest-
stellung der Überzahlung an die Gemeinde zurückzuzahlen. 
 

2) Erfolgt die Kündigung aufgrund von Umständen, welche die Eigentumspartei zu vertreten hat, 
so sind die ausgezahlten Beträge sofort zurückzuzahlen und vom Tage der Auszahlung an mit 
5 v.H. über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank jährlich zu verzinsen. 

 
 

§ 12 

 

Inkrafttreten 

 
1) Der Stadtrat der Landeshauptstadt Mainz hat am       .      .2022 die Instandsetzungsrichtlinie 

beschlossen. Die ADD hat diese Richtlinie mit Schreiben vom       .      .2022 genehmigt. 
 

2) Die Instandsetzungsrichtlinie findet am Tag nach der Veröffentlichung Anwendung.  
 
 
 
 
 
Mainz, den 
 
 
 
 
_______________________________ 
Rechtsverbindliche Unterschrift       Stempel 

 

 

 

 

Anlage 

 
- Plan des Geltungsbereichs 
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Richtlinie der "Stadtverwaltung Mainz" zur Gewährung eines Kostenerstattungsbetrages bei

Instandsetzungsmaßnahmen der Fassaden privater Gebäude innerhalb des Fördergebiets

"Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt Lerchenberg" im Bereich des Einkaufszentrums
Stand: Mai 2022    ohne Maßstab
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